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3lu§ btefen Siffern fprecßen ganje Süd^er! 2öir er=

feßen au§ ißnen ben großartigen iHuffdjroung ber jroet
legten ©cjennten; roir etfennen aber aucß ba§ Sebenl>
ließe biefer Situation, liämltcß bie ftet§ größer roerbenbe
Ünterbilanj jroifcßen @ln= unb illusfußt, beulllcß ficßtbar
in ^rojent ber ©efamtjiffern be§ SpejialßanbeR

©er £>olzßanbel pro 1913 tourbe in ber Kategorie
Srennßolj beetnftußt burcß ben milben SBinter 1912/13;
bte Utacßfrage ftteg aber roteber beim entfcßtebenen @tn=

feßen be§ firengen ÎBtnters 1913/14, fo baß bte greife
bte oorjäßrigen teilroeife fogar etroaê überwiegen. 9ftii
Sejug auf Sam unb tftußßolz fällt bte burcßroegS beffere

Sejaßlung beutfcßer Store auf, ganj befonberê im Ser=
gletcß ju öfierretcßifcßen Çôljern. ©er Orunb Itegt bartn,
baß man tn ©eutfcßlanb meßr barauf bebacßt roar, burcß
SRebuftion be§ 2lngeboi§ etn Stnfen ber greife ju oer=

ßlnbern, ober bocß auf etn mögltcßeS üRtnimum f)erab=

jubrütfen (SRaßnaßmen für ißret§regulietung
©en Srennßoljoer!eßr (tn Tonnen) erfeben roir für

bte leßten Sfaßre überftc^tlid^ au§ folgenber Sabelle unb

jroar für @tro unb 2luSfußr:
Srennßolj ©tnfußr :

1906 157,800 Sonnen 1907 166,300 Sonnen
1908 166,400 „ 1909 142,100
1910 132,700 „ 1911 145,700
1912 139,400 „ 1913 138,000

Srennßolj=9lusfußr :

1906 22,700 Sonnen 1907 20,800 Sonnen
1908 28,100 „ 1909 32,500
1910 24,200 „ 1911 24,600
1912 24,000 „ 1913 21,300

©en £anbel§oet!eßr tn roßem unb befcßlagenem Sau*
unb tftußßolj etfeßen roir au§ nacßfteßenber Sabetle,
ebenfaß§ tn Sonnen auSgebrüdt:

Sau= unb iRußßolj ©tnfußr :

1907 93,900 Sonnen 1908 107,900 Sonnen
1909 105,700 „ 1910 128,900
1911 138,000 „ 1912 123,600

1913 109,900
Sau= unb Utut)ßolz>2lu3fußr :

1907 22,600 Sonnen 1908 23,700 Sonnen
1909 26,700 „ 1910 25,800
1911 23,900 „ 1912 24,800

1913 33,400
Ueberftcßtltcß ftetlen roir aucß bie ©tnfußr ber gefügten

unb gefpattenen #öljer im fpanbel§oerfeßr bar, roorau§
bte Krift§ oon 1913 beutltcß etftcßllicß roirb:

©efägte unb gefpaltene £>ölzer:

1906 141,900 Sonnen 1907 166,500 Sonnen
1908 152,500 „ 1909 140,400
1910 163,500 „ 1911 170,500
1912 176,400 „ 1913 124,400

©er tRüdtgang ber Sag= unb SpaltßoIj=@tnfußr (ßaupb
fäcßlicß Sretter!) non 1912/1913 fommt etnern roaßren

Sturj gleicß unb fptegelt bte 93aufrift§ roteber. ©te
Sau 3fnbuftrien unb ißre Sage roäßrenb be§ ^aßre§
1913 geßen fcßon au§ obigen 3iffettx ßeroor. 2ll§ beforo
ber§ einfcßneibenber Orunb aber muß bte fjurüdfßaltung
ber Sanîen bei ©rteilung oon Saufrebiten ßejelcßnet
roerben. ©a ber ®i§!ontofaß ber fcßroeijexifcßen ïïtational=
ban! am 14, Sluguft 1913 oon 5 auf 47s®/o ßerabgefeßt
roerben îonnte, fo îonnte roäßrenb be§ 2. |>albjaßre§
oon einer ©etbteuerung nicßt gefprocßen roerben. 5ftaß=
gebenb für ba§ barnteberltegenbe Saugeroerbe roar otel»
meßr bie Scßroterigfett zur ©rlangung oon Saugelbern
unb bte Oeroäßrung feßr ßefcßräntter Summen, felbft

roenn bte ©efucße prinzipiell beroitligt routben. 2lucß bte

Seftimmungen beê SaußanbroerferpfanbrccßteS ßemmten
nacß rote oor bte Sauluft. — — Semerfenëroert ift bie
3unaßme ber 2l3befteinfußr, bie mit ber fieigenben Se=
beutung ber @ternitfabri!ation zufanmronßängt'
©er SRüdEgang ber Stetnßauerarbeiten, £>aufietne unb
Quaber ift ebenfalls empfinbltcß geroefen. 3lltein ßter
bürfen roir !etne§roeg§ bie SBirtfdßaftifrife jur Orflärung
ßeranzteßen, fonbern bte Satfadße, baß biefe Sauftoffe
burdß ben immer meßr überßanb neßmenben armierten
Selon oerbrängt roerben.

So finb roir tn unferer ßanbel§roirtfcßaftltdßen Se=

tradßtung an ber Sdßroelle ber ©egenroart angelangt.
©a§ Qaßr 1914 roerben roir ben Sefern unfereê Slatte§
tn einer befonbern Stubte barbieten, fobalb bte nötigen
3iffern oon ber fcßroeijerifdßen Sunbesoerroaltung publt'
Stert finb. Scßon jeßt aber fönnen roir fonftatteren, baß
ber europäifcße ftcteg feinelroegë etner florterenben 3Birt=
fcßaftSperiobe etn @nbe berettete. SBir befanben uns um
bte SJtttte be§ 3«ß^ 191^ ^ 3eicßen etner tteffteßen-
ben ßonjunftur, obfcßon roir nidßt roiffen, ob roir bamal§
ben Siefpunft erretdßt ober fcßon überfcßritten ßatten.
©er SMegëbeglnn roar baßer lebigltdß ba§ Signal ju
etner jäßen unb ßeftigen Serfcßärfung etner fcßon be
fießenben SBirtfcßaftSfrife, unb bamit mödßten roir bie

©rfcßetnung erllären, baß ficß ßanbel unb /}"öuftrte
fo rafcß tn§ ilnoermetblicße ju ßnben mußten. |>ätte
un§ ber Krte g Inmitten etner glänjenben Sßirtfcßaftslage
überrafcßt, fo roäre etn beifptellofer ßufammenbrudß ber
SBirtfcßaft rooßl unoermetbltdß geroefen. -y.

Heber Me ^ra^e 6er (Sarantte"
fummeit im Hauban6merf

îoirb auê ©raubünben berichtet :

„Sem Sericßte ber leßten 9xegierung§ratäüerßanb=
luitgen ift §u entneßmen, baß feitcuS bon Unterneßmern
Oon tantonaleu §ocßbauarbeiten roieberßolt begrünbete
©efueße um SlitSjaßtung noeß nicßt fälliger ®arantie=
fummen naeßgefueßt rourbe.

©iefe Segeßren finb ßeute rooßl leießt ju begreifen,
bebenten biefe Sarrücfläffe boeß fcßon in normalen
ßeiten für ©efcßäftSIeute, bie nicßt über genügenbe Se=
triebSEapitalieu Oerfügen, ein arges ^inbernis. ©er
Saitßanbroerferftanb leibet ßeute roie faum ein anberer
Stanb unter ben feßtoeren Reiten uttb für DJtancßen,

Joh. G na ber, Eisenkonstrukiions - Werkstätie
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Aus diesen Ziffern sprechen ganze Bücher! Wir er-
sehen aus ihnen den großartigen Ausschwung der zwei
letzten Dezennien; wir erkennen aber auch das Bedenk-

liche dieser Situation, nämlich die stets größer werdende
Unterbilanz zwischen Ein- und Ausfuhr, deutlich sichtbar
in Prozent der Gesamtziffern des SpezialHandels.

Der Holzhandel pro 1913 wurde in der Kategorie
Brennholz beeinflußt durch den milden Winter 1912/13;
die Nachfrage stieg aber wieder beim entschiedenen Ein-
setzen des strengen Winters 1913/14, so daß die Preise
die vorjährigen teilweise sogar etwas überstiegen. Mit
Bezug auf Bau- und Nutzholz fällt die durchwegs bessere

Bezahlung deutscher Ware auf, ganz besonders im Ver-
gleich zu österreichischen Hölzern. Der Grund liegt darin,
daß man in Deutschland mehr darauf bedacht war, durch
Reduktion des Angebots ein Sinken der Preise zu ver-
hindern, oder doch auf ein mögliches Minimum herab-
zudrücken (Maßnahmen für Preisregulierung!).

Den Brennholzverkehr (in Tonnen) ersehen wir für
die letzten Jahre übersichtlich aus folgender Tabelle und

zwar für Ein- und Ausfuhr:
Brennholz Einfuhr:

1006 157,800 Tonnen 1907 — 166.300 Tonnen
1908 --- 166,400 1909 ---- 142,100
1910 ^ 132.700 „ 1911 145,700
1912 ^ 139,400 1913 ^ 138.000

Brennholz-Ausfuhr:
1906 22,700 Tonnen 1907 ---- 20,800 Tonnen
1908 28,100 „ 1909 ----- 32,500
1910 ---- 24.200 „ 1911 --- 24,600
1912 ----- 24.000 „ 1913 21,300

Den Handelsverkehr in rohem und beschlagenem Bau-
und Nutzholz ersehen wir aus nachstehender Tabelle,
ebenfalls in Tonnen ausgedrückt:

Bau- und Nutzholz Einfuhr:
1907 — 93,900 Tonnen 1908 — 107.900 Tonnen
1909 ---- 105,700 1910 128.900
1911 ^ 138,000 1912 123,600

1913 109.900
Bau- und Nutzholz-Ausfuhr:

1907 22,600 Tonnen 1908 ----- 23,700 Tonnen
1909 26,700 1910 ---- 25.800
1911 ----- 23.900 1912 24,800

1913 33,400
Uebersichtlich stellen wir auch die Einfuhr der gesägten

und gespaltenen Hölzer im Handelsverkehr dar, woraus
die Krisis von 1913 deutlich ersichtlich wird:

Gesägte und gespaltene Hölzer:
1906 — 141,900 Tonnen 1907 ------ 166,500 Tonnen
1908 ----- 152,500 „ 1909 ---- 140,400
1910 ----- 163,500 1911 ----- 170.500
1912 ---- 176.400 1913 ----- 124,400

Der Rückgang der Sag- und Spaltholz-Einfuhr (Haupt-
sächlich Bretter!) von 1912/1913 kommt einem wahren
Sturz gleich und spiegelt die Baukrisis wieder. Die
Bau-Industrien und ihre Lage während des Jahres
1913 gehen schon aus obigen Ziffern hervor. Als beson-
ders einschneidender Grund aber muß die Zurückhaltung
der Banken bei Erteilung von Baukrediten bezeichnet
werden. Da der Diskontosatz der schweizerischen National-
bank am 14. August 1913 von 5 auf 41/s°/o herabgesetzt
werden konnte, so konnte während des 2. Halbjahres
von einer Geldteuerung nicht gesprochen werden. Maß-
gebend für das darniederliegende Baugewerbe war viel-
mehr die Schwierigkeit zur Erlangung von Baugeldern
und die Gewährung sehr beschränkter Summen, selbst

wenn die Gesuche prinzipiell bewilligt wurden. Auch die
Bestimmungen des Bauhandwerkerpfandrechtes hemmten
nach wie vor die Baulust. — — Bemerkenswert ist die
Zunahme der Asbefteinfuhr, die mit der steigenden Be-
deutung der Eternitfabrikation zusammenhängt.
Der Rückgang der Steinhauerarbeiten, Hausteine und
Quader ist ebenfalls empfindlich gewesen. Allein hier
dürfen wir keineswegs die Wirtschaftskrise zur Erklärung
heranziehen, sondern die Tatsache, daß diese Baustoffe
durch den immer mehr überHand nehmenden armierten
Beton verdrängt werden.

So sind wir in unserer handelswirtschaftlichen Be-
trachtung an der Schwelle der Gegenwart angelangt.
Das Jahr 1914 werden wir den Lesern unseres Blattes
in einer besondern Studie darbieten, sobald die nötigen
Ziffern von der schweizerischen Bundesverwaltung publi-
ziert sind. Schon jetzt aber können wir konstatieren, daß
der europäische Krieg keineswegs einer florierenden Wirt-
schaftsperiode ein Ende bereitete. Wir befanden uns um
die Mitte des Jahres 1914 im Zeichen einer tiefstehen-
den Konjunktur, obschon wir nicht wissen, ob wir damals
den Tiefpunkt erreicht oder schon überschritten hatten.
Der Kciegsbeginn war daher lediglich das Signal zu
einer jähen und heftigen Verschärfung einer schon be-
stehenden Wirtschaftskrise, und damit möchten wir die

Erscheinung erklären, daß sich Handel und Industrie
so rasch ins Unvermeidliche zu finden wußten. Hätte
uns der Krieg inmitten einer glänzenden Wirtschaftslage
überrascht, so wäre ein beispielloser Zusammenbruch der
Wirtschaft wohl unvermeidlich gewesen. -z'.

Neber die Frage der Garantie-
summen im Naubandmerk

wird aus Graubünden berichtet:

„Dem Berichte der letzten Regierungsratsverhand-
luugeu ist zu entnehmen, daß seitens von Unternehmern
von kantonalen Hochbauarbeiten wiederholt begründete
Gesuche um Auszahlung noch nicht fälliger Garantie-
summen nachgesucht wurde.

Diese Begehren sind heute wohl leicht zu begreisen,
bedeuten diese Barrückläsfe doch schon in normalen
Zeiten für Geschäftsleute, die nicht über genügende Be-
triebskapitatien verfügen, ein arges Hindernis. Der
Bauhandwerkerstand leidet heute wie kaum ein anderer
Stand unter den schweren Zeiten und für Manchen,

>IoIK. Li'skvl", Hzeààlàs - Weàià
VUînieii'ìkui», Wülümgei'sti'ssse. — Delepkon.
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Sir. -2 i 3fluftr. frf»tt>ei>. $itttbn>.»3eitatta („SJleifterblatt")

ja für bte Mehrgaljl, wäre ein ©ntgegenfommen in
obigem Sinne getabegit eine ©ol)ltat.

®ie Serträge, bie bem fc£)weiger. Sngenteur» unb
Slrcijiteftenbecein itnb bem Sunb fdjweiger. 2Xrc^iteften
al§ ©runblage bei Sergebitng oon Arbeiten bienen, ent=
halten begûglicf) ber (Garantien bie Sefiimmungert, bah
ber Unternehmer für feine Arbeiten 2 Sal)te (Garantie
leiftet unb als Sarrüdfah 10®/» beS ^Rechnungsbetrages
gurüdgulaffen finb, folange bie (Garantiezeit bauert.

©an roirb gegen eine ©iäjerftellung beS Sauljerrn
ioo£)l nictjtS einroenben tonnen, bod) foftte and) l)ier
niäjt nur bem Suchftabeu gu Siebe aus einer im all»
gemeinen natürlichen Seftimmuttg eine SäjiEane gemalt
werben.

$aS trifft aber tnfofern oft gu, inbem unter beu
Oerfchiebenen SerufSarteu ober (Gattungen fein Unter»
fchieb gemacht wirb, fpegiell bann nicht, wenn ein Unter»
neljnier nach einem Script ober mel)r gerne fein te|teS
©uthaben hätte unb beu Semeis erbringen fann, baff
feine Arbeit auf 8ah^ h'nauS folib unb OertragSgemäfj
ausgeführt ift.

©arum foü g. S. ein ©djloffet für. feine genfier»
£ür= ober guhgitter 2 Saljre lang ©arantie teiften nnb
baS nod) burch ©elbhinterlegung? Unb fo anbere Se»

rufe, bei beneu eine einjährige ©arantiegeit mehr als
lanq'e genug wäre, um bie dualität ber geleifteten Sir»

beit gu fontrotlieren unb eingufchähen. Slber eben : oft
bebeuten biefe Seftimmungen mel)r ein Santgefcf)äft als
eine eigentliche ©arantie, umfo meljr als ber $mS für
bie Sarrüctläffe allgemein nur 4Va % beträgt. ©S ift
meine fefte Uebergeugung, bah bie jjahl ber gälte, mo

auf folche ©arantiegelber gegriffen werben muhte infolge
mangelhafter Arbeitsteilung, bei bieten Serufen, wie

g. S* beim gimmermanu, Schloffer, glafdmer, 2>ach»

beder, DJÎaler, ïapegierer, Ofenbauer unb anberen, ein
uerfchwinbeub tieinet ift. Sind) baS Argument, bah
mit 9vücEfi<ht auf biefe Seftimmungen beffere Slrbeit ge=

leiftet werbe, trifft nicht gu, benn, wie fthon erwähnt,
bei all beu genannten Serufen genügte ein Saht @a=

rantiegeit, um bie Slrbeiteu gu fcljähen. AuSgefdjIoffen

finb bieïïeicht bie gäüe, wo bie Arbeiten gu greifen
bergeben werben, bie eine fcfjlechte SluSführung gut
SorauSfe|ung h^eu müffen, allein ba finb g met Satjre

unb bie 10 ®/o gu wenig.
©in foqenannteS bon exemple lieferte fetnergett bte

Krengfpitalöerioaltung in ©hat, inbem btefelbe bon fid)

auS, trofj ben befteheubeu SertragSbefttmmungen, fchon

nach SahreSfrift bie nicht geringen ©arantterüaläffe cutSbe»

gahlte. @S bebeuten folche îatfachen auch ein fchoneS

IfutrauenSbotum an bie ©ewerbetreibenben unb fte

ehren beibe Steile.
SluS ben obigen SluSführungen geht herb or, bah be»

fonbcrS in ber jehigen geit allgemeiner Stotlage folchen

begrünbeten ©efttdjen in anberer SBeifc hätte eutfprochen
roerben tonnen, als wie eS bie tantonale Regierung
propouiert. Sener Scfd)luh bebeutet für biete fotcher

©efitchfteller eine glatte Slbfage, beim bie Serfügung,
bah_ nur gegen genehme Sauf» ober ißerfonalbürg»
fctjafteu ober ©ertpapierhinterlagen bie Sarrüdläffe auS»

begal)lt werben, ift fein ©ntgegenfomtnen im Seretche

„ber fDiöglid)feit". ©egen foldje Sürgfd)aften ift mit
pribatcn Sauherren fchon feit Sahren mit ©rfotg ber»

febrt loorben, inbem biefe ©bentuatitäteu, wie fchon be»

nterft, in allen Serträgett feftgetegt Wirren.
®ah eS aber gerabe beute felbft einem in jeber

jpiufidjt foliben ©efchäftSmanue fchwer fallen^ wirb,
falls er feine SBertpapiere befi£t, genehme San!» ober

SerfonalbürgfchaftengufteHen, bebarf feiner Segrünbung.
®iefe grage fotite im Sntereffe beiber Seile

_

auf
anberer ©ruu'blagc geloft werben. Sei gutem ©iUen

ift unfereS ©rachtenS bie Söfung gut möglich: eS feien
folche ©efuetje bon gall gu gaH gu unterfudjen unb eS

fei bann nach „Moglidjteit" gu entfprechen.
©arum follte einem foliben ©efchäftSmanue, nach»

bem feine Slrbeit mehr als bor SahreSfrifî qeleiftet unb
auf ©runb einer genauen fachmänuifchen llnterfudjung
als folib unb bauerhaft befitnben würbe, nicht ent»
fproci)en werben tonnen? ©in jeber ©efdjäftSmaun
würbe bennod) bie eingegangenen Serpflidjtimgen an»
erfennen unb baS befonberS einem Sauf)errn gegenüber
bon ber Sebeutung, bie ber Kanton hat.

Sltfo etwas mel)r guten ©illen unb nicht gu bureau»
fratifch benfetr! ©S pafjt erfteres beffer in bie heutige
$eit, in ber eS in erfter Sinie Sache ber Sef)orben
unb Seamten ift, ba, wo eS möglich, bie Notlage gu
mitbern."

3ut £a$e be3 33aufc>efett$*
(CSingefanbt.)

gn 91c. 20 unb 21 biefer 3eitfchrift beleuchtet ein
Sorrefponbent bte „ßage be§ SauwefetiS". 9lt§ ©runb»
übel roerben bret gaftoren ins gelb geführt: ®a§ ®a
rantieroefen, bte ©enoffenfehaftsbauerei unb
bte Seet^eingäbe.

®aS ©arantteroefen betreffenb refümtere ich im gol=
genben fo jtemltch ba§ nom Çerrn Äorrefp. gefagte. ®aS
©arantieroefen ift, fo rote e§ heute prattigtert roirb, etne
baS Saugeroerbe, fpegtell ben Mein» unb SRittelbetrteb,
ftart fdhäbigenbe, um ntd^t gu fagen benfelben rutnterenbe
©tnrichtung. Um btefern libel energifch auf ben Seth gu
rüden, muh oon oben herab begonnen roerben. ®te
©rohbetriebe finb gewöhnlich tn ber Sage, gegen hinter»
läge oon SBerttiteln, ober Kraft ihres KrebiteS, gegen
Serfonalbürgfchaft, btp oorgefchrtebene ©arantie gu lelften.
®ur<h btefe Slrt ber ©arantteletftung erletbet ba§ be»
treffenbe ©efchäft fetnerlet Schaben, benn bte SBerttitel
roerfen bem ©igentümer ben ßtnS ab, nach wte oor.
SInberS beim Kletuunternehmer, ber hat Eetne SBerüitel,
baS wenige biSpontble ©elb brauet er im ©efchäft,
bürgen will ihm niemanb, weil er eben ein Kleinunter»
nehmer ift. gür ihn he^t'S etnfach 20®/,, oon ber 2lr»
beitSfumme als ©arantte gutüdlaffen unb groar bis gut
SoHenbung ber Arbeiten, refp. bis gu erfolgter 3ïb»
redhnung, — welch latere abfidjtlidh ober unabfichttidh —
nur gu oft, ungebührlich lang hlnauSgefdtoben roirb. 3ft
bann enbltch bie Abrechnung erfolgt, fo erhält ber Unter»
nehmer 10®/o oon obigen 20®/o auSbegahlt, bte refilichen
10®/o hat berfelbe gtnSloS ober aber gu einem mögltchft
magern 3m3fuh 2—3 roeitere gahre fteïjen gu laffen
unb gubem nodh ohne ©icherfteKung oon feiten beS
Auftraggebers! ©eiche Unfumme oon ©aranttefummen
ift baburdh fchon oerloren gegangen!

®te Art ber ©arantteletftung foüte tn erfter Stnte
einheitlich fein, foroobl ber ©ntfituierte, rote ber ©entger»
bemtitelte, mühten fich oerpflichten, einen beftimmten

r m
(8% bürften ooüauf genügen) oon ber ge=

geleifteten Arbeit gu hinterlaffen. ®aburcf), ober nach
im golgenben angegebenen Setfahren bürfte eS fobann
auSgefchloffen fein, bah oon fetten ber Sauhetren, bem
Klein» ober SÜüittelbeirieb mit StebenSroürbigfeiten ge=
antwortet roirb rote: ja bie Arbeit muhte an jenen oer»
geben roerben, roetl btefer mir gum SorauS genügenb
©arantie tn banffähigen Sitein ic. letften fann!

®och auch btefeS Littel bürfte aüetn nicht gut ®e=
funbung beS Kletn» unb Mittelbetriebes führen unb ich
mocfjte im golgenben baS gleiche Serfahren tangieren,
baS ber £>etr Korrefp. anführte; immerhtn unter ber
SorauSfeigung, bah man roirfttch noch ©iüenS ift, ehrlich

Sir. ^ > Jllustr. schweiz. Haudw.-Zeitung („Meisterblatt ')

ja für die Mehrzahl, wäre ein Entgegenkommen in
obigem Sinne geradezu eine Wohltat.

Die Verträge, die dem schweizer. Ingenieur- und
Architektenverein und dem Bund schweizer. Architekten
als Grundlage bei Vergebung von Arbeiten dienen, ent-
halten bezüglich der Garantien die Bestimmungen, daß
der Unternehmer für seine Arbeiten 2 Jahre Garantie
leistet und als Barrücklaß 10°/-» des Rechnungsbetrages
zurückzulassen sind, solange die Garantiezeit dauert.

Man wird gegen eine Sicherstellung des Bauherrn
wohl nichts einwenden können, doch sollte auch hier
nicht nur dem Buchstaben zu Liebe aus einer im all-
gemeinen natürlichen Bestimmung eilte Schikane gemacht
werden.

Das trifft aber insofern oft zu, indem unter den
verschiedenen Berufsarten oder Gattungen kein Unter-
schied gemacht wird, speziell dann nicht, wenn ein Unter-
nehmer nach einem Jahre oder mehr gerne sein letztes
Guthaben hätte und den Beweis erbringen kann, daß
seine Arbeit auf Jahre hinaus solid und vertragsgemäß
ausgeführt ist.

Warum soll z. B. cm Schlosser für seine Fenster-
Tür- oder Fußgitter 2 Jahre lang Garantie leisten und
das noch durch Geldhinterlegung? Und so andere Be-
rufe, bei denen eine einjährige Garantiezeit mehr als
lange genug wäre, um die Qualität der geleisteten Ar-
beit zu kontrollieren und einzuschätzen. Aber eben: oft
bedeuteil diese Bestimmungen mehr ein Bankgeschäft als
eine eigentliche Garantie, umso mehr als der Zins für
die Barrücklässe allgemein nur 4'/»°/» beträgt. Es ist
meine feste Ueberzeugung, daß die Zahl der Fälle, wo
auf solche Garantiegelder gegriffen werden mußte infolge
mangelhafter Arbeitsleistung, bei vielen Berufen, wie

z. Ä beim Zimmermann, Schlosser, Flaschner, Dach-
decker. Maler, Tapezierer. Ofenbauer und anderen, ein
verschwindend kleiner ist. Auch das Argument, daß

mit Rücksicht auf diese Bestimmungen bessere Arbeit ge-
leistet werde, trifft nicht zu, denn, wie schon erwähnt,
bei all den genannten Berufen genügte ein Jahr Ga-

rantiezeit, um die Arbeiten zu schätzen. Ausgeschlossen

sind vielleicht die Fälle, wo die Arbeiten zu Preisen

vergeben werden, die eine schlechte Ausführung zur
Voraussetzung haben müssen, allein da sind zwei Jahre
und die 10 °/»> zu wellig. ^Ein sogenanntes bon exemple lieferte seinerzeit die

Kreuzspitalverwaltung in Chur, indem dieselbe von sich

aus, trotz den bestehenden Vertragsbestimmungen, schon

nach Jahresfrist die nicht geringen Garantlerücklässe cnisbe-

zahlte. Es bedeuten solche Tatsachen auch em schönes

Zutrauensvotum an die Gewerbetreibenden lind sie

ehren beide Teile.
Aus den obigen Ausführungen geht hervor, daß be-

sonders iil der jetzigen Zeit allgemeiner Notlage solchen

begründeten Gesuchen in anderer Weise hätte entsprochen

werden können, als wie es die kantonale Regierung
prvpouiert. Jener Beschluß bedeutet für viele solcher

Gesuchsteller eine glatte Absage, denn die Verfügung,
daß nur gegen genehme Bank- oder Persvnalbürg-
schaffen oder Wertpapierhinterlagen die Barrücklässe aus-
bezahlt werden, ist kein Entgegenkommen im Bereiche

„der Möglichkeit". Gegen solche Bürgschaften ist mit
privaten Bauherren schon seit Jahren mit Erfolg ver-
kehrt worden, indem diese Eventualitäten, wie schon be-

merkt, in allen Verträgeil festgelegt waren.
Daß es aber gerade hellte selbst einem in jeder

Hinsicht soliden Geschäftsmanne schwer fallen^ wird,
falls er keine Wertpapiere besitzt, genehme Bank- oder

Personalbürgschaften zu stellen, bedarf keiner Begründung.
Diese Frage sollte im Interesse beider Teile auf

anderer Grundlage gelöst iverden. Bei gutem Willen

ist unseres Erachtens die Lösung gut möglich: es seien
solche Gesuche von Fall zu Fall zu untersuchen und es
sei dailn nach „Möglichkeit" zu entsprechen.

Warum sollte einem soliden Geschäftsmanne, nach-
dem seine Arbeit mehr als vor Jahresfrist geleistet und
auf Grund einer genauen fachmännischen Untersuchung
als solid und dauerhaft befunden wurde, nicht ent-
sprochen werden können? Ein jeder Geschäftsmann
würde dennoch die eingegangenen Verpflichtungen an-
erkennen und das besonders einem Bauherrn gegenüber
von der Bedeutung, die der Kanton hat.

Also etwas mehr guten Willen und nicht zu bureau-
kratisch denken! Es paßt ersteres besser in die heutige
Zeit, in der es in erster Linie Sache der Behörden
und Beamten ist, da. wo es möglich, die Notlage zu
mildern."

Zur Lage des Bauwesens.
(Eingesandt.)

In Nr. 20 und 21 dieser Zeitschrift beleuchtet ein
Korrespondent die „Lage des Bauwesens". Als Grund-
übel werden drei Faktoren ins Feld geführt: Das Ga-
rantiewesen, die Genossenschaftsbauerei und
die Preis ein gäbe.

Das Garantiewesen betreffend resümiere ich im Fol-
genden so ziemlich das vom Herrn Korresp. gesagte. Das
Garantiewesen ist, so wie es heute praktiziert wird, eine
das Baugewerbe, speziell den Klein- und Mittelbetrieb,
stark schädigende, um nicht zu sagen denselben ruinierende
Einrichtung. Um diesem libel energisch auf den Leib zu
rücken, muß von oben herab begonnen werden. Die
Großbetriebe sind gewöhnlich in der Lage, gegen Hinter-
läge von Werttiteln, oder Kraft ihres Kredites, gegen
Personalbürgschaft, die vorgeschriebene Garantie zu leisten.
Durch diese Art der Garantieleistung erleidet das be-
treffende Geschäft keinerlei Schaden, denn die Werttitel
werfen dem Eigentümer den Zins ab, nach wie vor.
Anders beim Kletnunternehmer, der hat keine Werttitel,
das wenige disponible Geld braucht er im Geschäft,
bürgen will ihm niemand, weil er eben ein Kleinunter-
nehmer ist. Für ihn heißt's einfach 20°/« von der Ar-
beitssumme als Garantie zurücklassen und zwar bis zur
Vollendung der Arbeiten, resp, bis zu erfolgter Ab-
rechnung, — welch letztere absichtlich oder unabsichtlich —
nur zu oft, ungebührlich lang hinausgeschoben wird. Ist
dann endlich die Abrechnung erfolgt, so erhält der Unter-
nehmer 10°/o von obigen 20°/» ausbezahlt, die restlichen
10°/o hat derselbe zinslos oder aber zu einem möglichst
magern Zinsfuß 2—3 weitere Jahre stehen zu lassen
und zudem noch ohne jede Sicherstellung von feiten des
Auftraggebers! Welche Unsumme von Garantiesummen
ist dadurch schon verloren gegangen!

Die Art der Garantieleistung sollte in erster Linie
einheitlich sein, sowohl der Gutsituierte, wie der Weniger-
bemittelte, müßten sich verpflichten, einen bestimmten
Prozentsatz (8°/o dürften vollauf genügen) von der ge-
geleisteten Arbeit zu hinterlassen. Dadurch, oder nach
im Folgenden angegebenen Verfahren dürste es sodann
ausgeschlossen sein, daß von seilen der Bauherren, dem
Klein- oder Mittelbetrieb mit Liebenswürdigkeiten ge-
antwortet wird wie: ja die Arbeit mußte an jenen ver-
geben werden, weil dieser mir zum Voraus genügend
Garantie in bankfähigen Titeln ec. leisten kann

Doch auch dieses Mittel dürfte allein nicht zur Ge-
sundung des Klein- und Mittelbetriebes führen und ich
möchte im Folgenden das gleiche Verfahren lanzteren,
das der Herr Korresp. anführte; immerhin unter der
Voraussetzung, daß man wirklich noch Willens ist, ehrlich
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